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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 12. Mai 2025 
(Az. 331/2025) die beantragte Bauge-
nehmigung für die Nutzungsänderung 
von Bankräumen in Räume für Theater 
Regensburg im EG und 1. OG auf dem 
Grundstück „Arnulfsplatz 7“ in Regens-
burg (Flurstück 278, 279, Gemarkung Re-
gensburg Regensburg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist die 
Nutzungsänderung und der Umbau von 
Bankräumen in Räume für das Theater 
Regensburg im Erdgeschoss und ers-
tem Obergeschoss sowie der Einbau von 
zwei Geldautomaten in die bestehenden 
Öffnungen der Ostfassade. Die Nutzung 
der Räume wird entsprechend der geneh-
migten Betriebsbeschreibung zugelassen. 
Das Gebäude ist ein Baudenkmal und in 
die Denkmalliste eingetragen. Die denk-
malpflegerische Erlaubnis wurde durch 
die Baugenehmigung ersetzt.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 12. Mai 2025 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 14. Mai 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 14. Mai 
2025 (Az. 2560/2024 - 03) die beantragte 
Baugenehmigung für die Sanierung und 
Umnutzung von Gewerbe-, Büro- und 
Praxisflächen zu gewidmetem Studen-
tenwohnheim mit Anbau von Balkonen 
und Änderung der Freiflächen auf dem 
Grundstück „Gutenbergstraße 17“ in 
Regensburg (Flurstück 3187/3, Gemar-
kung Regensburg).

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 14. Mai 2025 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.043) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-4632, wird empfohlen.

Regensburg, 15. Mai 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO



Die Stadt Regensburg, vertreten durch 
das Tiefbauamt, hat beim Umweltamt 
der Stadt Regensburg – Untere Wasser-
rechtsbehörde – die Erteilung einer ge-
hobenen wasserrechtlichen Erlaubnis ge-
mäß § 15 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für das Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grund-
wasser beantragt.

Die Stadt Regensburg plant die Entsor-
gung des anfallenden Niederschlagswas-
sers aus dem Bereich der Liebhartstraße 
(Ortsteil Leoprechting) in das Grundwas-
ser.

Das Vorhaben umfasst die Entsorgung 
des gesammelten Niederschlagswas-
sers des Gehweges und der Verkehrsflä-
che aus dem Bereich der Liebhartstraße 
(Ortsteil Leoporechting). Das anfallende 
Niederschlagswasser aus den oben ge-
nannten Flächen wird mittels Straßenab-
läufen gesammelt und über einen Regen-
wasserkanal einer am östlichen Ende der 
Ortsteil Leoprechting gelegenen Rigole 
zugeführt.

Weitere Einzelheiten des Vorhabens er-
geben sich aus den Plänen und Beschrei-
bungen.

Das Vorhaben wird hiermit gemäß Art. 
69 Satz 1 Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) i. V. m. Art. 73 Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
öffentlich bekannt gemacht. Diese orts-
übliche Bekanntmachung ist auch auf der 
Internetseite der Stadt Regensburg unter 
http://www.regensburg.de/rathaus/aktuel-
les/amtsblatt einsehbar.

Alle eingereichten Planunterlagen liegen 
in der Zeit vom 03.06.2025 bis einschließ-
lich 02.07.2025 bei der Stadt Regensburg, 
Umweltamt, IT-Speicher, Bruderwöhrdstr. 
15 b, 2. Stock, Zimmernummer 2.014, 
93055 Regensburg, während der Dienst-
stunden

Montag bis Mittwoch von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von   
8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Planunterlagen sind ebenfalls auf der 
Internetseite der Stadt Regensburg unter 
www.regensburg.de/rathaus/aemte-
ruebersicht/direktorium-3/umweltamt/
bekanntmachungen online einsehbar. 
Maßgeblich sind die ausgelegten Original-
unterlagen.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorha-
ben können bis 16.07.2025 schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Regens-
burg, Umweltamt, Bruderwöhrdstr. 15 b, 
93055 Regensburg, erhoben werden. Die 
schriftliche Einwendung muss Namen und 
Anschrift des Einwenders enthalten.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, sowie Stellungnahmen von Ver-
einigungen, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die Ent-
scheidung nach Art. 74 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 69 BayWG i. V. m. § 15 WHG einzule-
gen, ausgeschlossen. Dieser Ausschluss 
gilt nicht für Einwendungen und Stellung-
nahmen, die sich auf die Schutzgüter nach 
§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) beziehen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die 
Untere Wasserrechtsbehörde die recht-
zeitig erhobenen Einwendungen gegen 
den Plan und die Stellungnahmen der 
vorgenannten Vereinigungen und Behör-
den zu dem Plan mit dem Träger des Vor-
habens, den Behörden, den Betroffenen 
sowie den Personen, die Einwendungen 

erhoben haben, zu erörtern. Der Erörte-
rungstermin wird mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Benachrichtigung über den Erörte-
rungstermin wird auf den Träger des Vor-
habens, die beteiligten Behörden, Vereini-
gungen gem. § 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG 
und die Einwender beschränkt.

Sind bei den Einwendungen mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, kön-
nen die Einwender von dem Erörterungs-
termin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Des Weiteren kann die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den, wenn mehr als 50 Benachrichtigun-
gen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten, 
die durch die Einsichtnahme in die An-
tragsunterlagen und durch die Teilnahme 
an einem etwaigen Erörterungstermin ent-
stehen, nicht ersetzt werden können. 

Die Untere Wasserrechtsbehörde beim 
Umweltamt der Stadt Regensburg führt 
als zuständige Behörde das wasserrecht-
liche Verfahren durch. Als Art einer mög-
lichen Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens kann die Versagung des 
Vorhabens (negative Entscheidung) oder 
der Erlass einer wasserrechtlichen geho-
benen Erlaubnis (positive Entscheidung) 
in Betracht kommen.

Regensburg, 19.05.2025
Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

gez.
Dr. Voigt
Ltd. Rechtsdirektorin

Bekanntmachung

Gehobenes wasserrechtliches Erlaubnisverfahren;
Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser aus dem Bereich der Liebhart-

straße (Ortsteil Leoprechting) in das Grundwasser durch das Tiefbauamt der 
Stadt Regensburg
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
62-2025-047 – Metallbauarbeiten 
DIN 18360
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 27.05.2025

62-2025-042 – Lieferung und Einbau von 
Spielgeräten für den ersten Bauabschnitt in 
Grundschule und Hort, DIN EN 1176 – 1177
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 26.05.2025

62-2025-048 – Trockenbauarbeiten 
DIN 18340
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 27.05.2025

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
62-2025-024 – Metallbauarbeiten 
DIN 18360

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
62-2025-039 – Tischlerarbeiten 
DIN 18355 – Einbaumöbel
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 21.05.2025

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
25 A 054 – Entleerung der Parkschein-
automaten und Verarbeitung der Bargeld-
beträge

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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